
Drucksache Nr.: 14/0722  
Seite 1 

 

 
Die Regionaldirektorin 
als Regionalplanungsbehörde 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 7 2 2   
 
 
 
 

  08.08.2022 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Wirtschaft und 
Beteiligungen 

zur Kenntnis 23.08.2022  

Planungsausschuss zur Kenntnis 24.08.2022  
 
 
Betreff: Entwicklungs- und Vermarktungskonzept Regionale Kooperationsstandorte 

 
 
Der vorliegende Entwurf des Entwicklungs- und des Vermarktungskonzeptes für die 

Regionalen Kooperationsstandorte wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 25.06.2021 den Sachlichen Teilplan 
Regionale Kooperationsstandorte beschlossen, um ein regionales Flächenportfolio aus 24 
großflächigen Standorten mit insgesamt 1.260 ha für die Ansiedlung von Betrieben mit 
einer Größe von mindestens 5 ha planerisch zu sichern. Parallel hierzu hat sie einen 
Begleitantrag beschlossen, der die konkrete Umsetzung dieses planerischen Ansatzes 
regeln soll.  
 
In dem Begleitantrag wird die RVR-Verwaltung beauftragt, ein regionales Entwicklungs- 
und Vermarktungskonzept für die Kooperationsstandorte zu erarbeiten, um eine 
Priorisierung und Nutzungskonzepte für die Entwicklung der Regionalen 
Kooperationsstandorte vorzuschlagen. Hierbei sollen insbesondere die Standorte 
bevorzugt berücksichtigt werden, in denen der Wille und das Interesse an einer zeitnahen 
Entwicklung bestehen. Die Business Metropole Ruhr (BMR) soll dabei in den Prozess 
eingebunden werden. 
  
Die Verwaltung hat nun unter Einbeziehung der BMR den beigefügten Entwurf für ein 
Entwicklungskonzept erstellt, welches den Umsetzungsprozess für die Entwicklung der  
Regionalen Kooperationsstandorte konkretisiert. Ergänzend zu dem 
Entwicklungskonzept hat die BMR in Abstimmung mit dem RVR ein 
Vermarktungskonzept erstellt, mit dem die 24 Regionalen Kooperationsstandorte 
inhaltlich für bestimmte Branchen profiliert werden. Zudem soll eine Dachmarke 
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konzipiert und über geeignete Marketingmaßnahmen ausgestaltet werden. Der Entwurf 
des Vermarktungskonzeptes ist der Vorlage ebenfalls beigefügt. 
  
Bevor der Verbandsversammlung die beiden Konzeptentwürfe zum Beschluss vorgelegt 
werden, sollen diese im Herbst mit den Kommunen beraten werden. 
 
 
Anlage 1: Entwicklungskonzept Regionale Kooperationsstandorte 
 
Anlage 2: Handlungsrahmen für die Vermarktung der Regionalen Kooperationsstandorte 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Gerber, Markus Bongartz, Michael  
Akt.zeichen  
15_Reg_Koop  

 
 


